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Dr. Carsten Brodesser I MdB                                                                             Berlin Aktuell 03. KW I 2019 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

in der ersten Sitzungswoche des neuen Jahres beschäftigen wir uns unter anderem mit dem gestrigen 

Abstimmungsergebnis der Briten zum Brexit-Deal mit der Europäischen Union. Das Ergebnis der 

Abstimmung kam nicht unerwartet, wenn man die hitzigen Debatten in Großbritannien in den 

vergangenen Wochen verfolgt hat. Dennoch schafft das Votum weitere Unsicherheit in einer Zeit, in der 

Großbritannien Stabilität braucht. Ein ungeordneter Brexit wäre schlecht für die Menschen und 

Unternehmen in ganz Europa, vor allem aber im Vereinigten Königreich selbst. 

 

Das Votum muss noch nicht das letzte Wort sein. Die britische Regierung muss dem Parlament in der 

nächsten Woche einen Vorschlag machen, wie der Austrittsvertrag doch noch in Kraft treten könnte. Bis 

zum 29. März – dem offiziellen Austrittsdatum – bleibt noch Zeit, das Ruder herumzureißen. Ich hoffe 

in dieser sehr schwierigen Lage auf die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein bei den Kollegen 

im Londoner Unterhaus. Denn es geht in diesen Tagen nicht nur um die Gestaltung guter gemeinsamer 

Beziehungen zwischen den Briten und der europäischen Völkerfamilie. Es geht vor allem um die Zukunft 

der jungen Menschen in Großbritannien. 

 

 

 

I. Die politische Lage in Deutschland 

 
Mit Schwung und Geschlossenheit in ein arbeitsreiches Jahr. 

 

Das neue Jahr hat für die Union gut angefangen. In Klausuren des CDU-Bundesvorstandes und der 
CSU-Landesgruppe haben wir Geschlossenheit demonstriert und wollen diese auch tatsächlich mit 

Leben füllen. Die CDU hat nach einem fairen Wettbewerb im Dezember eine neue Parteivorsit-

zende gewählt, am Samstag wird die CSU einen neuen Parteivorsitzenden wählen. Nun gilt es, dass 
wir intensiv für die berechtigten Anliegen der Bürgerinnen und Bürger und das Wohl unseres Lan-

des arbeiten. 
 

Die Menschen haben die Erwartung an uns, dass wir uns um die bestehenden Probleme kümmern. 
Wohnen, innere und äußere Sicherheit, Verkehr und Mobilität, aber auch Migration und gute 

Pflege – das sind die Fragen, die ihnen am Herzen liegen. Wir wollen vor allem die Mitte der Gesell-
schaft und die Familien mit unserer Politik erreichen – das ist die beste Gewähr für einen guten Zu-

sammenhalt in unserem Land. Gleichzeitig wollen wir bei den nicht wenigen Problemen in der Eu-
ropa- und Außenpolitik Gutes bewirken – für Deutschland und Europa.  

 
In dieser Woche wird uns auch der Brexit beschäftigen. Nach dem gestrigen Abstimmungsergebnis 

im Britischen Unterhaus sollten wir mit Klugheit auf die Entscheidungen im Vereinigen Königreich 
reagieren. Wir bedauern seinen Austritt aus der EU, wir bleiben aber den Briten partnerschaftlich 
verbunden. 
 

 



2 
 

 

 
II. Die Woche im Parlament  

 

Zweites Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes – Verbesserung der Zusammenar-

beit und der Strukturen bei der Organspende. Wir beraten in 1. Lesung diesen Gesetzentwurf, 

der eine Verbesserung der Voraussetzungen für die Organspende bewirken soll. Das wollen wir un-
ter anderem durch bundeseinheitliche Freistellungsregelungen für Transplantationsbeauftragte in 

Kliniken und neue Vergütungsregelung für Entnahmekrankenhäuser erreichen. Die Position von 
Transplantationsbeauftragten wird ausgebaut, indem diese Spezialisten künftig Zugang zu den In-

tensivstationen und alle erforderlichen Informationen zur Auswertung des Spenderpotentials er-
halten sollen. Weiterhin soll flächendeckend ein neurochirurgischer und neurologischer Rufbereit-

schaftsdienst bereitgestellt oder die Einrichtung einer Qualitätssicherung in den Entnahmekran-

kenhäusern eingeführt werden. Diese Verbesserungen sollen dazu beitragen, dass bestmögliche 
Voraussetzungen für die Gewinnung und Verwendung von Spenderorganen geschaffen werden. 

Dieses Gesetz betrifft nicht die Diskussion um die Widerspruchs- oder die Einwilligungslösung, wo 
es um die Frage für jeden Einzelnen geht, ob er einer Organspende aktiv zustimmen muss oder 

nicht. 
 

Gesetz für den Übergangszeitraum nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritan-

nien und Nordirland aus der Europäischen Union (Brexit-Übergangsgesetz). Gestern hat das 
britische Unterhaus über den von der britischen Regierung mit der EU verhandelten Austrittsver-

trag abgestimmt. Trotz des Abstimmungsergebnisses sind wir noch immer auf einen geregelten 
Ausstritt mit dem Übergangszeitraum bis Ende 2020 vorbereitet. Nach dem vorliegenden Gesetz-

entwurf sind Bestimmungen im Bundesrecht, welche auf die Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union Bezug nehmen, während des Übergangszeitraums so zu verstehen, dass auch das Vereinigte 

Königreich erfasst ist, sofern keine der in diesem Gesetzentwurf genannten Ausnahmen greift. Zu-

dem soll eine Regelung zugunsten von britischen und von deutschen Staatsangehörigen getroffen 
werden, die vor Ablauf des Übergangszeitraums in Deutschland bzw. im Vereinigten Königreich 

einen Antrag auf Einbürgerung stellen. Sie könnten durch diese Regelung bei Einbürgerung in 
Deutschland bzw. Großbritannien vor Verlust der bisherigen Staatsbürgerschaft bewahrt werden.  

 
Friedensprozess zwischen Äthiopien und Eritrea unterstützen – Zusammenarbeit ausbauen. 

Mit diesem Antrag möchten die Fraktionen der CDU/CSU und der SPD die im Juli 2018 unterzeich-

nete „Gemeinsame Erklärung von Frieden und Freundschaft zwischen Äthiopien und Eritrea“ wür-

digen. Es handelt sich dabei um einen historischen und mutigen Schritt zur Beendigung eines der 
virulentesten Grenzkonflikte Afrikas, der die Aussöhnung befördern und den beiden Staaten neue 

weitreichende Entwicklungsmöglichkeiten bieten kann. Die Koalition betont deshalb, dass eine 
Verständigung zwischen diesen beiden Ländern im besten Interesse der Bürger beider Länder, der 

Region Ostafrika und der Weltgemeinschaft ist. Ein dauerhafter Friede zwischen Äthiopien und 
Eritrea bietet große Chancen für die politische und wirtschaftliche Entwicklung, für die Entwick-

lung der Zivilgesellschaft in beiden Ländern sowie für Stabilität und Kooperation in der gesamten 
Region. 

 
Gemeinsame Initiative von Bund und Ländern zur Förderung von Schulen in benachteiligten 

sozialen Lagen und mit besonderen Aufgaben der Integration. Gemäß der Vereinbarung im Koa-
litionsvertrag fordert der Antrag die Bundesregierung dazu auf, gemeinsam mit den Ländern ein 

Programm zur Unterstützung von Schulen in benachteiligten sozialen Lagen und mit besonderen 
Integrationsaufgaben zu realisieren. Vorbild soll dabei die bereits existierende Initiative „Leistung 

macht Schule“ sein, an der auch zwei Schulen aus dem Oberbergischen Kreis teilnehmen (die Ge-
meinschaftsgrundschulen in Lindlar-Ost und in Bergneustadt-Wiedenest). Bundesweit werden zu-

nächst bis zu 300 Schulen ausgewählt und bei der Entwicklung guter Konzepte für mehr Bildungs-
gerechtigkeit modellhaft unterstützt. In der zweiten Phase der Initiative werden Wissenschaftler 

die mit den Schulen entwickelten Konzepte, Maßnahmen und Materialien hinsichtlich ihrer Wirk-
samkeit evaluieren. Die Ergebnisse werden dann weiteren Schulen in ganz Deutschland zur Verfü-
gung gestellt. Die Leistungen des Bundes in Höhe von insgesamt 125 Mio. Euro für 10 Jahre umfas-
sen entsprechend der verfassungsmäßigen Zuständigkeit die Bereiche der Begleitforschung und 

Evaluierung. 
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Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Wir beraten in erster 

Lesung einen Gesetzentwurf zur Umsetzung des Konzepts für saubere Luft in unseren Städten. Wir 
wollen damit die individuelle Mobilität in unseren Städten erhalten und Fahrverbote in Städten 

künftig verhindern. Wir regeln, dass Verkehrsverbote in Gebieten unverhältnismäßig sind, in denen 
der Stickstoffdioxidwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel nicht überschrit-

ten wird. Daher stellen wir klar, dass der europarechtlich vorgegebene Luftqualitätsgrenzwert mit 
Hilfe der von der Bundesregierung bereits beschlossenen Maßnahmen auch ohne Fahrverbote ein-

gehalten werden kann. Gleichwohl können die zuständigen Landesbehörden auch künftig Fahrver-

bote in Betracht ziehen, wenn trotz Anwendung aller anderen Maßnahmen die Grenzwerte nicht 
eingehalten werden. 

 
Wir halten fest, dass aus Gründen der Verhältnismäßigkeit Diesel-PKW mit geringen Stickstoffoxi-

demissionen (Euro 4- und Euro 5-Fahrzeuge, die im realen Fahrbetrieb Stickstoffoxidemissionen 
von weniger als 270 Milligramm pro Kilometer ausstoßen, sowie Euro 6-Fahrzeuge) von derartigen 

Fahrverboten ausgenommen sind. So schaffen wir die erforderliche Rechtssicherheit für Fahrzeuge 
mit einer geeigneten Hardware-Nachrüstung. 

 
Gesetz zur Einstufung Georgiens, der Demokratischen Volksrepublik Algerien, des Königreichs 

Marokko und der Tunesischen Republik als sichere Herkunftsstaaten. Wir beschließen in 2. und 
3. Lesung einen Gesetzentwurf zur Bestimmung der obigen vier Staaten zu sicheren Herkunfts-

staaten im Sinne von Artikel 16a Absatz 3 des Grundgesetzes sowie Artikel 37 der Richtlinie 
2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates. Durch die Einstufung als sichere Her-

kunftsstaaten sollen Asylverfahren von Staatsangehörigen dieser Staaten schneller bearbeitet und 
ihr Aufenthalt in Deutschland schneller beendet werden können. Zugleich soll der Anreiz für eine 

Asylbeantragung aus nicht asylrelevanten Gründen reduziert werden. Dies erfolgt vor dem Hinter-
grund der sehr geringen Anerkennungsquoten von Antragstellern aus den genannten Staaten.  

 
 

III. Sonstiges 

 

Positive Entwicklung bei den Organspenden im Jahr 2018. Erstmals seit dem Jahr 2010 haben 

sich die Zahlen zu den Organspenden in Deutschland wieder deutlich positiv entwickelt. Bundes-
weit haben 955 Menschen nach ihrem Tod ihre Organe für schwerkranke Patienten gespendet. Das 

entspricht 11,5 Spendern pro eine Million Einwohner, was im Vergleich zum Vorjahr (797 Spender) 
einer Steigerung von knapp 20 % gleichkommt. Von diesen Spendern konnten 3.113 Organe durch 

die internationale Vermittlungsstelle Eurotransplant erfolgreich an Patienten auf den Wartelisten 
vermittelt werden, darunter 1.607 Nieren, 295 Herzen, 779 Lebern, 338 Lungen und 91 Bauchspei-

cheldrüsen. Jeder Spender hat somit im Durchschnitt drei schwerkranken Patienten eine neue Le-

benschance geschenkt. Gleichzeitig konnten 3.264 Organe verstorbener Spender in deutschen Kli-
niken transplantiert werden. Aktuell stehen in Deutschland rund 9.400 Patienten auf den Wartelis-

ten. (Quelle: Deutsche Stiftung Organtransplantation) 
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